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Die Prämie erhöht oder vermindert sich jährlich bei Hauptfälligkeit der Prämie um den Prozentsatz, der den Veränderungen gemäß 
dem Gesamtindex der Baukostenindex  bzw. bei dessen Entfall (Auflassung) dem entsprechenden Nachfolgeindex entspricht. Für die 
Prämienberechnung wird die Indexzahl herangezogen, die jeweils drei Monate vor Hauptfälligkeit Gültigkeit hatte. Die prozentuelle 
Erhöhung oder Verminderung wird in der Prämienvorschreibung ausgewiesen. Der Ausgangsindex ist in der Polizze angeführt. 


